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Industrialisierungspolitik im Zentralamerikanischen 
Gemeinsamen Markt

Dr. Helmut Giesedte, Hamburg

W enn d ie  In tegra tio n sb em ü h u n g en  M U telam erikas b isher in  E uropa  w en ig  B each tung  
g e fu n d e n  haben , so  m a g  das z . T . a n  d e r  re la tiv  gerin g en  p o litischen  u n d  w irtschafilichen  
B ed eu tu n g  liegen , z . T . auch d a ra n , d a ß  d iese  W irtscha flsgem einscha ft se it d em  m u lti la 
tera len  A b ko m m en  vo n  1958  u n d  d em  „ A llg em ein en  A b ko m m en “, deu seit 1960 in  K r a ft  
ist, sich notJt. im m e r  ung le ich  g rößeren  Schw ierigkeiten  gegenübersieh t a ls  beispielsw eise  
d ie  E W G  u n d  d a h er  F ortschritte  „europäischen A u sm a ß es“ noch n ich t e rre id it w erden  
ko n n ten . A ngesich ts d e r  beton ten  A u srich tu n g  a u f  d ie  L a n d w irtsch a ft — sie e rs te llt 400/0 
des B r u t to s o z i a lp r o d u k te s d i e  d en  s ta rken  S ch w ankungen  d er W eltm arktpre ise  un ter
w orfen  is t u n d  Z en tra la m erika  in  e in e  fü r  d ie  w eitere  E n tw ick lu n g  unerträg liche  E xport
a b h ä n g ig ke it d rä n g t, sehen  sich d ie  L ä n d er  a ls  G em einscha ft g ezw ungen , zu  in d u s tr ia li
sieren. G erade a b er d ie  In d u s tr ia lis ie ru n g  b ring t g ro ß e  P rob lem e m it s id t:  E in e  lo h n en d e  
In d u s tr ia lis ie ru n g  verla n g t M assenproduktion , fü r  d ie  indessen  d ie  n a tio n a len  M ärk te  zu  
k le in  s in d . H in zu  tr it t, d a ß  dort, w o  In d u s tr ien  a m  m eisten  erw ünsch t w ären , d ie  Vorau«- 
se tzungen  n ich t gegeben s in d  ( m a n g e ln d e  T ransportm ög lichkeiten  A n a lp h a b e ten tu m  etc.). 
E ine g le ichm äßige  w irtscha ftliche  E n tw ick lu n g  a lle r  f ü n f  L änder, g es tü tz t a u f  d ie  In d u 
strie u n d  d en  H a n d e l, w ir f t  schw er überw indbare  H indern isse  au f .  D ennoch w eist d ie  
In teg ra tio n  Z en tra la m erika s , w ie  d e r  V erfasser d er  fo lg en d en  A b h a n d lu n g  ze ig t, schon  
ho ffnungsvo lle  E rfo lg e  au f .

BINNENWIRTSCHAFTIICHE DYNAMIK 
CONTRA AUSFUH8ABHÄNGIGKEIT

Von der W eltöffentlidikeit verhältnism äßig wenig 
beaditet, haben sidi die fünf zentralam erikanisdien 

Republiken Guatemala, El Salvador, Honduras, N ica
ragua und Costa Rica mit einer Gesamtbevölkerung 
von etwa 11,5 Mill. Einwohnern zu einem gemeinsa
men Markt zusammengesdilossen, um aui diese W eise 
ihre traditionelle Abhängigkeit von wenigen Export
produkten wie Kaffee, Bananen, Baumwolle und Zudcer 
zu mildern und mit Hilfe einer begrenzten Industria
lisierung «ine eigene W irtsdiaftsdynam ik zu entfalten. 
Hatte das Ausbleiben der Industriegüterlieferungen 
während und audi nodi kurz nad i dem Kriege der 
zentralamerikanisdien Bevölkerung bereits einige 
Naditeile der einseitig landwirtsdiaftlidien O rientie
rung der W irtsdiaft sdim erzlidi vor Augen geführt, so 
kam es in den Jahren des Preisverfalls für die w idi
tigen Exportgüter nadi 1957 in den hart betroffenen 
Staaten zu Krisenstimmung und Verzweiflung.

Die rüddäufigen Ausfuhreinnahmen führten nidit nur 
zu einer Versdilediterung der Zahlungsbilanzlage, 
sondern sdilugen sidi unm ittelbar in den öffentlidien 
Haushalten und damit auf die erst seit wenigen Jah 
ren in Angriff genommenen Infrastrukturprogramme 
nieder und lähmten die entsdieidende Initiative der 
privaten W irtsdiaft. Für d ie  verantw ortlidien W irt- 
sdiafts- und Regierungskreise w ar spätestens zu die
ser Zeit erkennbar geworden, daß die explosionsartig

w adisende Bevölkerung Z e n tra la m e r ik a s n id i t  län
ger allein von der traditionellen Plantagenwirtsdiaft 
leben, gesdiweige denn ihren Lebensstandard anheben 
konnte — audi wenn die meisten Betriebe eine nadi 
internationalem  Standard red it gute Produktivität auf
wiesen.

W ollte man sdiw ere soziale Unruhen verm eiden und 
ein übergreifen der kubanisdien Revolution a u f  den 
zentralam erikanisdien Isthmus verhindern, mußte 
man die bisherige einseitige W irtsdiaftsorientierung 
aufgeben und sidi energisdi dem Ausbau anderer 
W irtsdiaftssektoren zuwenden, die n id it nur der stei
genden Bevölkerungszahl ausreidiende Besdiäftigungs- 
möglidikeiten, sondern der Gesamtwirtsdiaft einen 
Produktivitätszuwadis bradite. Zudem sollte das wadi- 
sende inländisdie Angebot an Grundnahrungsmitteln 
und industriellen Fertigerzeugnissen die in den letz
ten Jahren stetig wadisenden Konsumgütereinfuhren 
bremsen und auf diese W eise die für die Industriali
sierung notwendigen Devisen bereitstellen helfen.

Bereits seit längerem hatte sidi die Auffassung durdi- 
gesetzt, daß ein entsdieidender w irtsdiaftlidier Fort- 
sd iritt in den zentralam erikanisdien Republiken nur 
auf dem W ege einer engeren Zusammenarbeit mit den 
Sdiwesterrepubliken erreidit werden konnte. Auf 
einer ökonomisdi breiteren Basis konnten die eigenen

1) D ie zentralamerikanisdien Staaten verzeidm en jährlidi Bevölke- 
rungszuwadisraten von 2,7—3.5 •/•.
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Produktionen spezialisiert und besser ausgebaut sowie 
wirtsdiaftliche Herstell- und Vertriebsverfahren ange
w endet werden. Nur auf diese W eise schien es mög
lich, die Stagnation der W irtschaften zu durchbrechen, 
die Einkommensverteilung zu verbessern und die in- 
und ausländische Privatinitiative und nicht zuletzt 
auch die internationalen Entwicklungsinstitute zu In
vestitionen anzuregen. Als dann 1951 — nach zahlrei
chen, z. T. dramatischen Einigungsversuchen und eben
so vielen Rückschlägen und Mißerfolgen in  der zen
tralamerikanischen Geschichte — die Regierungsmit
glieder d er zentralamerikanischen Länder anläßlich 
der Jahreshauptversam m lung der UN-Wirtschaftskom- 
mission für Lateinamerika*) in  Mexiko einstimmig 
beschlossen, eine wirtschaftliche Integration ihrer Län
der herbeizuführen, bedeutete das für Zentralam erika 
die teilweise Erfüllung eines seit der spanischen Kolo
nisierung durch die Jahrhunderte hindurch gehegten 
nationalen Traums.

PROBLEME DES INTEGRATION IN ZENTRAIAMERIKA

Das W issen darum, daß die Geschichte der voneinan
der isolierten Provinzen und späteren Staaten Zentral
amerikas wie ein Verstoß gegen die Bevölkerung, 
Geographie und Vorgeschichte dieser Länderbrücfce 
empfunden wurde, darf indessen nicht darüber hinweg- 
täuschen, daß die inzwischen entwickelten nationalen 
Unterschiede und auch das aus der V ergangenheit er
wachsene M ißtrauen die wirtschaftliche Integration 
vor zahlreiche Probleme stellten. Es handelte sich da
bei nicht nur um verhältnismäißig vordergründige 
Unterschiede etwa im Bereich der staatlichen Organi
sation, des W ährungssystems, Steuer- und Haushalts
wesens oder etwa des Arbeitsrechts. Diese Erscheinun
gen sind vielm ehr als Ausdruck tieferer Unterschied
lichkeiten in der Bildung und M entalität der Bevölke
rung, wie sie beispielsweise in der Einstellung zu 
einer regelmäßigen Arbeitsverrichtung oder etwa bei 
Reaktionen auf politische Veränderungen zum Aus
druck kommen, zu verstehen.

Starke Unterschiede weist sodann die K apitalausstat
tung der einzelnen Volkswirtschaften auf. Das gilt 
sowohl für den privaten Bereidi — der überdies Be
sitzstrukturen von der scharf fixierten Oligarchie (El 
Salvador) bis zum Streubesitz (Costa Rica) aufweist — 
wie auch für die Infrastruktur, also vor allem das vor
handene Verkehrs- und Nachrichtennetz, die Energie
versorgung und die staatliche Verwaltung. Die mit 
der Planung der einzelnen Integrationsprogramme be
auftragten Fachleute der CEPAL gingen aus diesem 
Grunde und auch, weil ihnen das Vorbild und die 
p rak tisd ie Erfahrung fehlten, außerordentlich behut
sam vor: Sie bekannten sich ausdrücklich zur vollen 
W irtschaftsintegration der Länder, gaben aber gleich
zeitig gute Gründe dafür an, daß dieses Ziel nur 
schrittweise, nach verschiedenen Anpassungsstadien 
erreicht w erden könnte und jede Sofortlösung die ein

zelnen Volkswirtschaften in große Schwierigkeiten 
bringen mußte. Dementsprechend sah der erste CEPAL- 
Vorschlag eine Begrenzung der Integrationsbemühun
gen auf die beiden Bereiche Handel und Industriali
sierung vor. Grundlinie der von der CEPAL (nicht nur 
im zentralamerikanischen Raum) verfolgten Entwick
lungspolitik war das „balanced growth", also die mög
lichst gleichmäßige Entwicklung der verschiedenen 
Entwicklungsräume und Sektoren der Wirtschaft.

Sollte sich die Wirtschaftsentwicklung in den zentral
amerikanischen Ländern und auch in der Gesamtregion 
nach diesem Prinzip vollziehen, mußte zunächst das 
Informationswesen zwischen den einzelnen Ländern 
verbessert und ein regelmäßiger Infonnationsaustausdi 
nach Sachgebieten eingeführt werden. Dieser konnte 
dann die Voraussetzung für eine Abstimmung der 
Einzelplänie und Programme und sodann für eine Ko
ordinierung der W irtschaftspolitik sein. Größte Schwie
rigkeiten bereiteten das Fehlen wirtschaftspolitisch 
kom petenter Lenkungs- und Ausführungsorgane sowie 
der Mangel an zuverlässigen Statistiken, die als 
Gnm'dlage für die Planungen dienen konnten. Die Be
hörden der zentralamerikanischen Staaten, die sich mit 
wirtschaftlichen Fragen befaßten, hatten sich im allge
meinen bis in die fünfziger Jah re hinein auf eine reine 
V erw altungstätigkeit beschränkt und keinerlei wirt
schaftspolitische A ktiv ität entwickelt. Erst als die 
schweren wirtschaftlichen Erschütterungen infolge des 
Preisverfalls an den Exportmärkten spürbar wurden, 
schenkte man den jahrelangen Vorschlägen der 
verschiedenen UN-Organisationen, insbesondere der 
CEPAL, mehr Aufmerksamkeit und begann in Einzel
bereichen nach wirtschaftspolitischen Grundsätzen zu 
handeln. In diese Zeit fällt auch die Verstaatlichung 
der Notenbanken und ihre Betrauung mit ausschließ
lich währungspolitischen Funktionen.

Angesichts dieser Sachlage mußten die Initiatoren der 
wirtschaftlichen Integration Zentralam erikas den wirt- 
schaftspolitisch wie adm inistrativ erfahrenen Fach
leuten d er CEPAL nicht nur die Ausarbeitung detail
lierter Programme, sondern auch die Anleitung und 
Überwachung der Maßnahmen übertragen. Von vorn
herein 'bemühte man sich jedoch darum, qualifizierte 
Verwaltungsbeamte, W irtschaftler und Ingenieure aus 
Zentralam erika für ihre späteren Funktionen vorzube
reiten, indem man sie entweder nach kurzer Vorbe
reitung auf die verschiedenen in Mexiko tätig  wer
denden Zentralamerika-Ausschüsse der CEPAL ver
teilte oder sie zunächst in  die zahlreichen nationalen, 
regionalen®) und internationalen AusbiMungsinstitute 
schickte.

Nachdem man 1952 mit einem sehr vorsichtigen, eng 
begrenzten Integrationsprogramm begonnen hatte, be
kam en die CEPAL-Arbeitsgruppen die Integrations
problem atik Zentralam erikas mit jeder der folgenden 
Ausschußsitzungen besser in den Griff und entwickel-

2) Comisión Económica para América Latina — CEPAL, Santiago 
de Chile, Mexiko. D.F.

3) Mit „regional* werden im folgenden entsprediend dem offiziel
len Spradigebraudi in Zentralamerika Tatbestände und Erschei
nungen gekennzeidinet, die Bezug auf den g e s a m t e n  Ge
meinsamen Markt Zentralamerikas als eine Einheit haben.
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ten klare Konzeptionen für alle W irtsdiaftssektoren. 
Man befaßte sidi im Bereidi der Infrastruktur mit der 
Planung eines zentralam erikanisdien Straßennetzes 
und Tielefonsystems, mit Problemen der Energieerzeu- 
gung und des Energieverbundes, gründete eine höhere 
Verwaltungssdiule und ein Industrieforsdiungsinsti- 
tut, entwarf eine einheitlidie Zollnomenklatur und 
ging an die Verbesserung der Statistiken heran, arbei
tete Preisstützungsprogramme für Grundnahrungsmit
tel aus, half bei der Einriditung landwirtsdiaftlidier 
Kreditorgamsationen und entwidcelte in sorgfältiger 
Kleinarbeit das Vertragsinstrum entarium  für den zu
künftigen Gemeinsamen Markt. Nadidem gleidisam 
als Sofortmaßnahme der innerzentralam erikanisdie 
Handel durdi den Absdiluß von bilateralen Handels
verträgen für bestimmte W arenkategorien und durdi 
den besdileunigten Ausbau des Verkehrsnetzes ge
fördert worden war, konnte 1958 und 1959 ein umfas
sendes m u l t i l a t e r a l e s  Vertragssystem  unter- 
zeidinet werden.

GRUNDLAGEN UND CHARAKTERISTIK DER BISHERIGEN 
INDUSTRIALISIERUNG

Nennenswerte V erarbeitungsindustrien hatten sid i in 
Zentralamerika audi nad i dem Kriege trotz günstiger 
Nadifragefaktoren und trotz kräftiger nationaler För
derungsmaßnahmen n id it entwickelt. Im Jahre 1950 
trugen die traditionellen Industriezweige für Nah
rungsmittel, Getränke und Textilien etwa SO"/» zur 
industriellen W ertsdiöpfung bei, ein Prozentsatz, der 
sidi bis 1960 nur unw esentlidi auf 77 "/o verringert hat. 
Die in der Folgezeit staatlidi geförderten V erarbei
tungsindustrien zeidineten sich durch eine unwirt- 

' sdtaftlich. geringe Produktionstiefe und einen hohen 
Einsatzanteil an Importmaterialien und Vorerzeugnis
sen aus. In diesen Betrieben, die nach Größe, Organi- 
sationisform imd maschineller Ausrüstung als kleinge- 
werblidi bezeichnet werden müssen, herrsdien die 
Tätigkeiten des Konfektionierens, Mischens, Montie- 
rens, Abfüllens und Verpackens vor. Das Fabrika
tionsprogramm ist — an modernen M aßstäben gemes
sen — wenig spezialisiert, da die allgemein hinter den 
Produktionen stehenden H ändlerkreise vor allem W ert 
auf eine breite Befriedigung des vorhandenen Bedarfs 
legten. Die Kostensituation dieser Betriebe spielte so
lange keine entscheidende Rolle, w ie man die Regie
rungen von der Notwendigkeit der Produktion über
zeugen und einen entsprechenden Zollschutz erhalten 
konnte. Die praktische Anwendung der in den Indu
strieförderungsgesetzen festgelegten Auswahl- und 
Lenkungsprinzipien hat w eder die Zufälligkeit der heu
tigen Industriestruktur noch zahlreiche Doppelinvesti
tionen verhindert, die man ungeachtet des niedrigen 
Industrialisierungsstandes innerhalb eines Landes be
reits jetzt findet.

Erst in den letzten Jahren — nach Bekanntwerden der 
Integrationspläne — zeigten auch ausländische, vor-

4) Die genannten Arbeitsgebiete geben nur einen begrenzten Aus- 
sdinitt aus der Vielfalt der CEPAL-Themen, die sid i mit dem 
Fortsdiritt der Integration beträditlidi erweitert haben.

wiegend nordameirikanisdie Firmen Interesse für eine 
Produktionsaufnahme in Zentralamerika. Seither sind 
einzelne mo'dern® Fabrikationen errichtet worden und 
zahlreiche Projektstudien für w eitere Industrien in 
Angriff genommen worden.

Die unbefriedigenden Ergebnisse der nationalen Indu
strialisierungspolitik hatten  die strukturellen W ider
stände und Schwierigkeiten, die einer ausgewogenen 
Industrieentwicäclung entgegenstanden, klar zutage 
treten  lassen. Am stärksten machte sich zweifellos die 
außerordentliche M arktenge in den kleinen Ländern 
bemerkbar, die durch eine anachronistische Einkom
m ensverteilung noch verstärkt wurde. Das erreichbare 
Umsatzvolumen erlaubte weder halbwegs integrierte 
Produktionseinheiten nodi eine ausreichende Produkt- 
spezialisierung. W eiter w ar die Infrastruktur in fast 
allen Ländern völlig unzureichend entwickelt. Man
gelnde Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen, eine 
ungenügende und unzuverlässige Energieversorgung 
sowie ein spürbarer Mangel an ausgebildeten Arbeits- ' 
kräften und zuverlässigen Vorgesetzten erschwerten 
das industrielle Wachstum. Bis heute gibt es weder 
einen Kapitalmarkt, der seinen Namen verdient, noch 
einen Bankenapparat, der das industrielle Gründungs
und Kreditgeschäft pflegen und auf dem immens wich
tigen Gebiet der Finanzberatung tätig werden könnte. 
Hinzu kam, daß Zentralam erika — abgesehen von aus
reichenden Kalklagern für Zementindustrien — über 
keine nennenswerten, abbauwürdigen Bodenschätze 
verfügt. Die industrielle Verwertung des Holzreich
tums in Honduras sowie die Verhüttung der ebendort 
vorhandenen Eisenerze befinden sich seit langer Zeit 
im Projektstadium, kommen jedoch nicht recht voran.

Bei der Analyse der bisherigen Industrialisierung 
fällt zudem auf, daß die wenigen neuen Fabrikationen 
nicht nur in aller Regel von Ausländern oder Einwan
derern der ersten oder zweiten Generation geleitet 
werden, sondern daß auch bei der Finanzierung nur 
selten alteingesessenes zentralamerikanisches Kapital 
eine größere Rolle spielt. Grund dafür mag vor allem 
die Bindung größerer zentralamerikanischer Kapitalien 
in den Plantagenprodüktionen und im dam it verbun
denen Überseehandel sein. Diese grundsätzlich kon
servativen Unternehmergruppen stehen einer breiten 
Industrialisierung skeptisch bis ablehnend gegenüber, 
da sie von ihr überwiegend Nachteile, so z. B. eine 
relative Entwertung ihres bisherigen politischen und 
wirtschaftlichen Einflusses, verstärkte Forderungen 
nach Land- und Agrarreformen, bedrohlich schnell 
wachsende Löhne und Sozialkosten und höhere Steu
ern erw arten können. Sie verstehen darüber hinaus 
von Industrien und ihren M ärkten nur wenig und ge
hören nicht gerade zu jenen Menschen, die in ihren 
Aktionen fast vollständig auf Berater angewiesen sein 
möchten.

Ein nicht zu unterschätzender Teil dieser bisher einzi
gen agilen, W irtschaftskreise Zentralam erikas lehnt 
eine Beteiligung an neuen Industrien zudein aus man
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gelnd«m V ertrauen zur Obrigkeit ab. Man trau t w eder 
den W irtsdiafts- und Finanzbehörden des eigenen 
Landes nodi zunädist, den zentralam erikanisdien Be
hörden eine W irtsdiaftspolitik des stabilen Geldwer
tes zu und befürditet überdies, daß man sidi mit einer 
Kapitalanlage in Industrien dem w illkürlidien Zugriff 
der Steuer- und Zollbehörden oder den überwiegend 
radikalen G ewerksdiaiten viel stärker aussetzt, als 
das beim Grundbesitz der Fall ist.

DIE INDUSTSIALISIERUNGSSTKATEGIE d e r  CEPAL

Sollte die Industrialisierung im Rahmen der Integra
tionsprogramme zum Motor der zentralam'erikanisdien 
W irtsdiaftsentwidclung ausgebaut werden, mußten dis 
zahlreidien und vielsdiiditigen M ängel und Engpässe 
behoben und das Investitionsklima soweit verbessert 
werden, daß das in- und ausländisdie Kapital in stär
kerem  Ma&e herangezogen wurde. Die Planung der 
CEPAL-Fadileute im industriellen Bereidi konzentrier
te sidi auf folgende Komplexe:

— Bildung eines Gemeinsamen M arktes für alle zen
tralam erikanisdien Erzeugnisse;

— Erriditung einer Zollunion, für die die Drittländer- 
Importzölle nadi entw iddungsw irtsdiaftlidien Ge
siditspunkten festgelegt sindj

— Vereinheitlidiung und teilw eise Verbesserung der 
Industrieförderungsmaßnahmen im Bereidi der Ein
kommen- und V erm ögensteuern sowie der Einfuhr
zölle für Anlagen und Rohstoffe;

— Erriditung einer zentralam erikanisdien Investi
tionsbank m it Kredit- und Beratungsfunktionen 
und langfristiger Aufbau eines Kapitalmarktes;

— Ausbau des industrietedinisdien Forsdiungsinsti- 
tuts und

— Entwidclung eines privilegierten Status für soge
nannte Integrationsindustrien.

Neben diesen gezielten Maßnahmen standen umfas
sende Pläne im Bereidi der sozialen und w irtsdiaftli- 
dien Infrastruktur, die der Industrialisienm g teils 
d irekt — wie im Falle der verbesserten Energieerzeu- 
gimg und Transportbedienung —, teils indirekt über , 
die Hebung des allgem einen Bildimgsstandards zugute 
kamen. Bei allen genannten Programmen wurden mehr 
oder weniger siditbar die beiden Leitsätze für die zen- 
tralam erikanisdie Integration, das sdirittw eise Vorge
hen und dde Förderung des gleidimäßigen W adistums 
in allen Partnerstaaten, beaditet. Sie bestimmen audi 
die v ier w iditigsten Vertragswerke, die den reditli- 
dien Rahmen für die Integration bilden. Der grund
legende „M ultilaterale Freihandels- und Integrations
vertrag" *) regelt die sdirittweise Sdiaffung von Frei
handelsbedingungen für zentralam erikanisdie Produk
te  zwisdien den U nterzeidinerstaaten innerhalb von 
zehn Jahren. Lediglidi für 239 der insgesamt 1276 
W arenpositionen der neu gesdiaffenen zentralam eri
kanisdien Außenhandelsnomenklatur wurde der sofor
tige Freihandelsaustausdi innerhalb der Region ver-

einbart. Die Liste der Freihandelsgüter sollte durdi 
b ilaterale Verhandlungen, die für die Berüdcsiditigung 
nationaler Sdiutzinteressen die beste Gewähr boten, 
progressiv erw eitert werden.

Die Regelungen zum Gemeinsamen M arkt wurden 
durdi das „Abkommen über die A ngleidiung der Ein
fuhrzölle“ ®) vervollständigt. Demnadi sollten die ver- 
sdiieden gestalteten nationalen Einfuhrzölle in der 
Reihenfolge ihrer Dringlidikeit für den innerzentral- 
am erikanisdien Handel innerhalb von fünf Jahren ver
einbart werden. Lag bei einem oder m ehreren Staaten 
ein besonders sdiutzw ertes Fiskal- oder Firineninte- 
resse an einer bestimmten Zollposition vor, konnte 
eine sdirittweise Anpassung der nationalen Zölle an 
den ausgehandelten Binheitszoll vorgesehen werden.

In den beiden Industrieförderungsgesetzen, dem Ab
kommen über die zentralam erikanisdien Integrations
industrien ’) und dem zentralam erikanischen Abkom
men über die Industrieförderung ®), kommen der Grund
satz der gleidimäßigen W irtsdiaftsentwicklung in den 
einzelnen Partnerländern sowie andere industriepoli- 
tisd ie  G esiditspunkte nodi stä rker zum Ausdrude. Die 
bunte Gesdiidite der Förderungskategorie „Integra
tionsindustrien", die sidi mangels Ratifizierung des 
ersten Ausführungsprotokolls bis heute nodi nidit in 
der Praxis bewähren konnte, gibt einen guten Über
blick über die W andlungen der Planungskonzeption 
der CEPAL-Fachleute im Bereich der Industrieplanung 
und die ernst zu nehm enden Gegenargumente, die 
von starken Händler- und Industriekreisen Zentral
amerikas sowie von einflußreicher nordamerikanischer 
Seite geltend gemacht werden. Das einheitliche zen
tralamerikanische Industrieförderungsgesetz, zu dessen 
Inkrafttreten lediglich noch die Ratifizierung El Sal
vadors fehlt, tritt an die Stelle der nationalen Indu
strieförderungsgesetze und beendet damit die Konkur
renz der nationalen Gesetze untereinander, die im 
Hinblidc auf die Regionalstruktur zu unwirtschaftli
chen Standortverzerrungen geführt hat.

DER INTEGRATIONSSTATUS ALS FORDEK- 
UND ORDNUNGSINSTRUMENT

Schon frühzeitig hatten  sich die W irtschaftspolitiker 
der CEPAL mit der Frage beschäftigt, wie man mit 
Hilfe ordnungspolitischer Maßnahmen die bei der bis
herigen Industrialisierung auf nationaler Ebene be
obachteten Mängel beheben und den im Gemein
samen M arkt liegenden Möglichkeiten für eine Pro
duktivitätssteigerung zur .vollen W irkung verhelfen 
konnte, ohne aber das Investitionsklim a selbst für 
empfindliche Investoren zu beeinträchtigen. Der Natur

5) Tratado Multilateral de Libie Comercio e  Integración Econó
mica Centroamericana, unterzeidinet am 10.6. 1958, in Kraft in 
allen fünf Staaten.

«) Convenio sobre Equiparación de Gravâmes a la  Importación, 
unterzeidinet am 1. 9. 1959, in Kraft in allen fünf Staaten. Unter 
diesem  Abkommen wurden bis zum Jahresende 1963 etwa 97 ®/i 
aller Zollpositionen vereinheitlidit. Für etw a 10 •/• davon wurde 
von der Stufenregelung Gebraudi gemadit.
7) Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de 
Integración, unterzeidinet am 10. 6. 1958, in Kraft in allen fünf 
Staaten.
8) Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo 
Industrial, unterzeidinet am 31. 7. 1962, ratifiziert von Guatemala, 
Honduras, Nicaragua und Costa Rica.
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der Fragestellung nach entwickelte man Lösungsvor- 
sdiläge in zwei Ebenen: Die Förderung von V erarbei
tungsindustrien, die vor allem l o k a l e  oder besten
falls n a t i o n a l e  Bedeutung hatten und aud i prak
tisdi nur innerhalb des nationalen M arktes arbeiteten, 
sollte weiterhin Sache der nationalen Regierungen 
bleiben, jedoch nach einheitlichen Gesichtspunkten in 
bezug auf Qualifikation der Betriebe und auf Ausmaß 
und Dauer der Förderung durchgeführt werden. Dieser 
Komplex wurde im Abkommen über die zentralame- 
rikanische Industrieförderung festgelegt.

Eine Lösung für diejenigen Inidustrien zu finden, die 
für den Gemeinsamen M arkt von Bedeutung waren, 
war bedeutend schwieriger, überließ  man die Förde
rung dieser Investitionen ebenfalls den nationalen 
Regierungen, so war nach aller Erfahrung damit zu 
rechnen, daß die zukünftigen industriellen Großinve
stitionen (an zentralamerikanischen M aßstäben gemes
sen) sich weiter auf diejenigen Länder konzentrierten, 
die bereits vor Beginn der Integrationsbewegung ein 
bevorzugter Standort für industrielle Privatinvestitio
nen gewesen waren, sich also das bereits besorgnis
erregende Investitionsgefälle noch verstärkte. Um den 
Grundsatz der möglichst gleichmäßigen Wirtschafts
förderung aller Partnerländer durchsetzen zu können, 
mußte zumindest die Fördervmg der größeren Indu
striekomplexe, die man als Kerne zukünftiger Indu
striezonen betrachtete, in die Hand regionaler Auto
ritäten gelegt werden.

Man schuf die Förderkategorie der „Integrationsindu
strien“. •) Neue Industriebetriebe, deren Herstellungs
prozeß bei Ausnutzung der Minimümkapazität bereits 
das Absatzpotential des gesamten zentralamerikani- 
sthen Marktes verlangte, konnten sich bei einer näher 
bestimmten zentralamerikanischen Behörde um diesen 
Status bewerben. Um die horizontale oder vertikale 
Produktspezialisierung und enge Zusammenarbeit 
mehrerer Firmen zu fördern, eröffnete das Abkommen 
über die Integrationsindustrien die Möglichkeit, „einen 
oder mehrere Betriebe“ zu einer Integrationsindustrie 
zu erklären. Diese erhielt neben dem Anspruch auf 
die nationalen Förderungsmaßnahmen den sofortigen 
freien Zugang zu allen zentralamerikanischen M ärk
ten, einen ausreichenden Schutzzoll gegen Drittländer
importe sowie einen Marktschutz vor einer i n l ä n 
d i s c h e n  Konkurrenz dergestalt, daß kein zweites 
konkurrierendes Unternehmen den gleichen Sonder
status bekommen konnte, solange die Integrationsin
dustrie mit ihrer (genehmigten) Kapazität den M arkt 
befriedigend versorgte. Der Aufbau einer nicht privi
legierten inländischen Konkurrenz sollte w eiter da
durch erschwert werden, daß sie nicht sofort freien 
Zugang zu den zentralamerikanischen M ärkten haben, 
sondern sich mit einer jährlichen Senkung des einheit
lichen Zentralamerikazolls zwischen den Ländern von 
10 “/d begnügen sollte. Die Integrationsindustrie sollte 
auch bei Regierungsaufträgen bevorzugt werden.

Als Korrektiv zu dieser kraft Verordnung geschaffe
nen Monopolstellung mußten sich die Integrationsin
dustrien verpflichten, den gesamten zentralam erika
nischen M arkt zu festgelegten Höchstpreisen und 
M indestqualitäten zu beliefern, die regelmäßig kon
trolliert werden sollten. Der Verkauf über eigene Ver
kaufsorganisationen oder über Ausschließlichkeits
händler w ar den Integrationsindustrien untersagt.

Selbst wenn man davon ausgeht, daß die Kaufkraft 
auch des Gemeinsamen Zentralamerikanischen M ark
tes noch nicht größer als die eines der kleineren süd
amerikanischen Länder ist, muß man zugestehen, daß 
das Ausmaß dieser Privilegien genügend Kompensa
tionskraft für die dem Status beigegebene Ordnungs
funktion besaß. Insofern glaubte man das Investi
tionsklima hinreichend berücksichtigt zu haben.

ORDNUNGSPRINZIPIEN BEI DER REGIONALEN 
INDUSTRIEPLANUNG

Aus den M aterialien, Diskussionsprotokollen und 
schließlich dem Abkommen über die Integrationsindu
strien selbst w ird die planerische Grundkonzeption 
der CEPAL im Bereich der regionalen Industrialisie
rung im ganzen Umfange und aller Schärfe erkennbar. 
Im A rtikel 1 des Abkommens wurde festgelegt, daß 
die Anwendung dieses Förderstatus „auf der Grund
lage der W echselseitigkeit und der Gleichmäßigkeit" 
zu erfolgen habe, „damit alle Länder, und jedes ein
zelne von ihnen, progressiv wirtschaftliche Vorteile 
davon erhalten". Die W echselseitigkeit w ar in bezug 
auf die Standortbildung und den Zugang der Erzeug
nisse zum Gemeinsamen M arkt zu verstehen. “̂) Die 
bindende Interpretation dieser GeneralklauseL befand 
sich in einer Ubergangsvorschrift des Abkommens und 
bestimmte, daß kein zentralamerikanisches Land eine 
zweite Integrationsindustrie erhalten sollte, bevor 
nicht jedes Land eine erhalten hatte. In dieser Formu
lierung kam  k lar zum Ausdruck, daß unter dem 
Grundsatz des ausgeglichenen Wachstums eine gleiche 
W achstumsrate der einzelnen Volkswirtschaften ver
standen w erden sollte.

Diese Auffassung ging beträchtlich über die p laneri
sche Konzeption hinaus, die von der CEPAL bei der 
südamerikanischen Freihandelszone zugrunde gelegt 
wurde. Die Vermutung liegt nahe, daß die Ausgangs
situation Zentralam erikas — absolutes Frühstadium 
der wirtschaftlichen und besonders der industriellen 
Entwicklung — sich für ein solches Programm gerade
zu anbot. Die regionale Investitionslenkung sollte 
natürlich nicht so w eit gehen, daß die Vorzüge der 
optim alen Standortwahl innerhalb des Gemeinsamen 
M arktes, die man als besonderen Gewinn betrachtete, 
aufgehoben wurden. Im Rahmen der für die Gewäh
rung des Integrationsstatus ohnehin notwendigen Pro
jektuntersuchungen, die von dem zentralam erikani
schen Industrieforschungsinstitut durchgeführt werden

») Vgl. Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroameri
canas de Integración, a. a. O.

10) Guillermo Noriega M o r a l e s  : .Evaluación de los Resulta
dos obtenidos con la Integración Económica Centroamericana“, 
in: Economía, Universidad de San Carlos, No. 5, S. 20, Guate
mala C.A. 1963.
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sollten und audi eine detaillierte Standortprüfung ein- 
sdilossen, sollte jedodi die w eitestgehende Berüdc
siditigung aller Länder sidiergestellt werden.

Der im Abkommen festgelegte monopolähnlidie Sdiutz 
vor inländisdien Konkurrenten sollte nidit nur als 
besonderer Investitionsanreiz, sondern zugleidi als 
Sperre gegen Doppelinvestitionen wirken, deren V er
meidung sdion wegen der Größenordnung der in Rede 
stehenden Investitionen den CEPAL-Planern am Her
zen lag. Außerdem sollte dieser Schutz die Speziali
sierung der Produktionen fördern. Der Marktschutz 
der Integrationsindustrien war nicht nur auf zehn 
Jahre beschränkt, sondern bezog sich auch ausschließ
lich auf die erforderliche M inimalkapazität zuzüglich 
eines festgelegten Spielraums. W urde die im Abkom
men spezifizierte Produktionskapazität durch die zen
tralamerikanische Nachfrage nachhaltig überschritten, 
so behielt man sich vor, den gleichen Förderstatus 
eventuell einer Konkurrenzfirma zu gewähren.

W eiter sollte bei der Gewährung des Integrations
status darauf hingewirkt werden, daß die Finanzie
rung der Projekte weitgehend aus zentralam erikani
schen Kapitalquellen erfolgte. Man stand dem Aus
landskapital grundsätzlich positiv gegenüber, wollte 
es jedoch nach Möglichkeit auf die Rolle des Ergän
zungskapitals beschränken und vor allem vermeiden, 
daß inländisches Kapital verdrängt würde. Nachdem 
in den früheren Diskussionsdokumenten Vorschläge 
über die obligatorische Andienung von Kapitalantei
len in Zentralam erika enthalten waren, enthielt das 
Abkommen lediglich die Bestimmung, daß das für 
jeden einzelnen Förderungsfall zu beschließende Pro
tokoll eine derartige Optionsvorschrift zu enthalten 
hätte.

W egen seiner ordnungspolitischen Bedeutung sollte 
dieses Abkommen (im Gegensatz zu anderen Zentral- 
amerika-Verträgen) nur nach erfolgter Ratifizierung 
durch alle fünf zentralamerikanischen M itgliedstaaten 
in Kraft treten. U nterstellt man, daß die starke Be
tonung der gleichmäßigen W irtschaftsentwidclung in 
den Partnerländern bis zu einem gewissen Grade 
auch den Zweck verfolgte, die von der wirtschaft
lichen Entwicklung bisher weniger begünstigten Län
der Honduras und Nicaragua zur regionalen Zusam
m enarbeit auch im industriellen Bereich zu bewegen, 
ist es bedauerlich, daß sich diese interessante Kon
struktion wegen der späten Ratifizierung durch Hon
duras (5.4.1961) und die aus innerpolitischen Grün
den erst im Oktober 1963 erfolgte Ratifizierung Costa 
Ricas bisher nicht in der Praxis bewähren konnte.

NEUE IMPULSE ERSCHÜTTERN ALTE KONZEPTIONEN

W enngleich die zentralamerikanische Integration in 
den von den CEPAL-Fachleuten vorgezeichneten Bah
nen zumindest äußerlich programmgemäß vorankam 
und auch die sprunghafte Zunahme des innerzentral
amerikanischen Handels offensichtlich für die Richtig
keit der Annahmen sprach, häuften sich gerade auch

angesichts der zögernden Ratifizierung der Zentral- 
am erika-Verträge die Kritik und die offene Ableh
nung gegenüber der CEPAL-Konzeption. Einzelnen, 
politisch ambitiösen Kreisen Zentralam erikas war der 
Fortschritt zu langsam und auch nicht spürbar genug; 
sie w ollten über eine raschere und to tale Wirtschafts
integration die durch die fortdauernde Außenhandels
depression ausgelöste, lähmende Stagnation der Wirt
schaft aufsprengen. Die dynamischen Wirtschaftskreise 
besonders in El Salvador lehnten den offenen Dirigis
mus bei der Industrialisierung ab, da sie sich in ihrem 
Expansionsstreben eingeschränkt fühlten, und fanden 
dabei die Unterstützung einflußreicher nordamerika
nischer Kreise, die ihrerseits je nach Standort ent
weder nach dogmatischen oder egoistischen Gesichts
punkten urteilten.

Anfang 1960 versam m elten sich auf Grund der Ini
tiative des S taatspräsidenten Guatemalas, Ydigoras 
F u e n t e s , die Staatspräsidenten der drei Länder 
Guatemala, Honduras und El Salvador und bekannten 
sich in einer gemeinsamen Erklärung zu einer Be
schleunigung der zentralamerikanischen Wirtschafts
integration. “ ) Bereits am 6. Februar 1960 wurde von 
den drei beteiligten Staaten in Guatemala ein neuer 
V ertrag über die wirtschaftliche Zusammenarbeit'-) 
geschlossen, an dem erstmalig nicht die Wirtschafts
experten der CEPAL, sondern vor allem nordameri
kanische W irtschaftsberater mitgewirkt hatten. Dieser 
V ertrag veränderte die bisher verfolgte Integrations
konzeption in m ehrerlei Hinsicht: Mit der Verkün
dung des Grundsatzes des sofortigen Freihandels für 
zentralamerikanische Erzeugnisse innerhalb der Re
gion wurde die stufenweise Regelung der CEPAL 
aufgegeben. Um Friktionen zu vermeiden, wurden 
56 Ausnahm epositionen in einem Anhang zusammen
gefaßt und für sie von den interessierten Staaten in 
bilateralen Listen eine Übergangsregelung vorge
sehen, die für die Mehrzahl den Freihandel innerhalb 
von fünf Jahren  festlegte.

Im V ertrag wurde erstm als auch die Gründung eines 
zentralamerikanischen Entwicklungsfonds verankert 
sowie der Charakter des Zentralamerikanischen Ge
meinsamen M arktes durch ausführlichere und eindeu
tigere Vorschriften über den freien Personen-, Güter- 
und K apitalverkehr zwischen den Vertragsstaaten un
terstrichen. Das beherrschende Grundprinzip war die 
absolute Nicht-Diskriminierung. Diese Vorschriften, 
die im Gegensatz zu der eher restriktiven Haltung 
der CEPAL in diesen Fragen standen, stellten einen 
Ausdruck der liberaleren Grundhaltung dar, die be
sonders darin zum Ausdruck kam, daß der so sorg
fältig konzipierte und inzwischen heiß debattierte Sta
tus der Integrationsindustrien überhaupt nicht erwähnt 
wurde;

11) Nicaragua nahm w egen der damaligen Grenzstreitigkeiten mit 
Honduras an der Versammlung nidit teil.
12) Tratado de Asociación Económica entre Guatemala, Honduras 
y  El Salvador, bekanntgeworden unter dem Namen „Tratado tri
partito“.
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Es 2s entsprach dem Geist der Präsidenten-Erklärung, 
daflaß dieser Vertrag bereits wenige Monate später von 
allallen Unterzeichnerstaaten ratifiziert w urde und damit 
in  n Kraft treten konnte. Das Vorprellen der drei Staa- 
tenen zusammen mit einer entscheidianden Kursverände- 
rum ng  des Integrationsweges verursachte in den Zen- 
tralralamerika-Ausschüssen der CEPAL zunächst über- 
rasaschung und Skepsis. Der damalige Leiter der CEPAL 
in  n Mexiko — Victor Urquidi — spradi von einer be- 
träffäditlichen Komplizierung der zentralamerikanischen 
SitSituation, da er die Idee einer einheitlichen zentral- 
amimerikanischen Integration gefährdet sah. Man er- 
kanannte jedoch die Dynamik der neuen Konzeption 
unand suchte im Kreise aller fünf Länder nach einer 
Syfiynthese. Mit Stimmenthaltung Costa Ricas wurde 
dieiie CEPAL beauftragt, einen Kompromißentwurf aus- 
jzuEuarbeiten, der die Linie des neuen Integrationsver- 
trairages (Tratado tripartito) verfolgen, gleichzeitig aber 
auüuch das Konzept der Integrationsindustrien mitsamt 
seiieines ordnungspolitischen Gehalts aufnehmen sollte. 
AlAls Ergebnis intensiver Arbeiten im engsten Kontakt 
mitnit allen beteiligten Kreisen wurde im Dezember 1960 
in  in Managua ein neuer, umfassender zentralamerikani- 
schicher Integrationsvertrag '*) von Guatemala, El Salva- 
dodor, Honduras und Nicaragua unterzeichnet. Dieser 
neueueste (und letzte) Integrationsvertrag übernahm 
derien Grundsatz des sofortigen Freihandels für alle 
zenentralamerikanischen W aren mit Ausnahmeliste, ließ 
ababer die ausführlichen Vorschriften des Tratado tri- 
panartito über den freien Personen- und Kapitalverkehr 
auaus und machte dagegen das Abkommen über die In- 
teg;egrationsindustrien expressis verbis zum Bestandteil 
dedes Vertrages. Da der G eneralvertrag schon nach 
RaRatifizierung durch drei zentralamerikanische Staaten 

. zwzwischen diesen in Kraft trat, w urde m it dieser aus- 
dridrüdclichen Bezugnahme auf das Abkommen über die 
IntCntegrationsindustrien die dortselbst enthaltene Bin- 
duriung an die Ratifizierung aller fünf zentralamerikani- 
sdischen Länder überholt und damit überhaupt die Mög- 
lidlichkeit für eine baldige Anwendung gegeben. Dar- 
übaiber hinaus wurde festgelegt, daß bis spätestens 
secsedis Monate nach Inkrafttreten des Generalvertrages 
in  in zusätzlichen Protokollen der Status einer Integra- 
tiotionsindustrie an die ersten Bewerber vergeben wer- 
deiden sollte.

DidJieser „Wiederbelebungsversuch" w ar gut gemeint, 
koikonnte aber über zwei entscheidende Existenzfragen 
dejdes Integrationsstatus nicht hinweghelfen; Mit der 
paipauschalen Einführung des Freihandels für alle zen- 
tratralamerikanischen Produkte — ohne Rücksicht auf 
irgirgendwelche entwicklungspolitischen Förderungsge- 
sidsiehtspunkte — verlor der Status einen großen Teil 
seiseiner ursprünglichen A ttraktivität, nämlich den vor- 
zuczugsweisen sofortigen Zugang zu den anderen zentral- 
amamerikanischen Märkten, der unter der Ägide des 
„M,Multilateralen Freihandels- und Integrationsver- 
trattags" von 1958 noch die Ausnahme bildete.

Von grundsätzlicher — und viele Kritiker meinen von 
„tödlicher" — Bedeutung ist die U nvereinbarkeit der 
Konzeption der Integrationsindustrien mit den libera
len Integrationsprinzipien des Generalvertrags. Die 
Gewährung einer auf zehn Jahre befristeten Monopol
stellung mit dem dazugehörigen Aufbau innerzentral
amerikanischer Zollschranken für lästige Konkurren
ten  mußte selbst dann gegen den neuen Integrations
geist verstoßen, wenn man sich inzwischen auf Grund 
von CEPAL-Untersuchungen darüber k lar geworden 
war, daß nur wenige Branchen — etwa Erdölraffine
rien, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, ver
schiedene Pharmazeutika, Reifen und Schläuche, Far
ben, Firnisse, Färbemittel, Keramik, Glas, Plastik
artikel, M etallbehälter, Fischerzeugnisse, Schweiß
rohre, W atte, Holz sowie Papier und Zellstoff — für 
den Integrationsstatus in  Frage kamen.

PROBLEME DER INDUSTRIEPLANUNG UNTER 
LIBERALISTISCHEM VORZEICHEN

Ausgelöst durch die Terminvorstellungen im General
vertrag  wurden der zuständigen zentralam erikani
schen Behörde in  Guatemala die ersten v ier Vor
schläge für die Gewährung des Integrationsstatus 
eingereicht. Sofort entbrannte erneut die Diskussion 
und Agitation, deren wichtigste Argum ente ihren W eg 
bis hinein in die verschiedenen Sitzungen des Exe
kutivrats fanden.

Für die V erteidiger der Industrieentwicklung nach 
regionalen Gesichtspunkten machte sich nachteilig be
merkbar, daß man in Zentralam erika bis heute prak
tisch keine Erfahrung mit systematischer W irtschafts
planung hat. Die im Programm von Punta del Este 
von allen lateinamerikanischen Ländern geforderte 
Aufstellung nationaler Entwicklungspläne hat hier 
ebenso wie eine regionale Industrieplanung nicht nur 
den Engpaß der völlig unzureichenden statistischen 
Grundlagen zu überwinden, sondern leidet auch unter 
dem M angel an Planungsfachleuten. Man behilft sich 
gegenwärtig mehr schlecht als recht mit frisch ausge
bildeten Volkswirten und Ingenieuren aus den -Pla
nungslehrgängen der CEPAL in Santiago de Chile 
oder versucht, auf bereits mit der Planungspraxis ver
trau te Kräfte aus den Nachbarstaaten, etwa aus 
Mexiko, zurückzugreifen. Im übrigen steht man vor 
der Notwendigkeit, zunächst einmal die Planungsidee 
in Zentralam erika zu popularisieren. Kann man die 
einzelnen Staatsverw altungen überzeugen, so bleibt 
als nächster Schritt, die nationalen Pläne zu koordi
nieren und langsam auf die Regionalplanung umzu
schalten. Diese Aufgaben soll ein neugegründetes 
zentralamerikanisches Planungsamt ‘ )̂ übernehmen, 
dessen auf Vertragsbasis angestellte ausländische 
Planungsexperten zugleich eine seit langem fällige 
Analyse der wirtschaftlichen Grundlagen Zentralame-

13) 13) Tratado General de Integración Económica Centioam eiicana, 
im im folgenden kurz »Generalvertrag" genannt.

14) Misión Conjunta de Programación para Centroamerica, gebil
det 1962 unter Mitwirkung der Organisation der amerikanisdien 
Staaten (OAS), der Interamerikanisdien Entwicklungsbank (BID), 
der CEPAL, der Zentralamerikanisdien Integrationsbank (BCIE) 
und des ständigen Sekretariats für die wirtschaftlidie Integration 
Zentralamerikas in Guatemala (SIECA).
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rikas als Basis für die Industrieplanung ausarbeiten. 
An diesen grundlegenden Untersudiungen beteiligt 
sidi das nordam erikanisdie Auslandshilfeamt mit be- 
träditlid ien  finanziellen Mitteln und aktiver Bera
tungshilfe.

Bis zur Auswertung der Ergebnisse jedodi befinden 
sid i die Anhänger der Integrationsindustrien in  einer 
sdiw adien Position. Je  näher man der praktisdien 
Anwendung des Integrationsstatus kam, desto mehr 
stieß die künstlidie M onopolstellung im Binnenmarkt, 
die nunmehr als K ernstüdi der Konzeption und als 
w iditigster Investitionsanreiz angesehen wurde, auf 
innere und äußere W iderstände. In privaten zentral
am erikanisdien Kreisen befürditete man eine Be- 
sdineidung der eigenen A ktivität imd erkannte, daß 
die M onopolstellung sdion wegen der finanziellen 
und tedinologisdien Situation Zentralam erikas in ver
m utlidi allen Fällen nordam erikanisdien Firmen zu
gute kommen würde. Man arbeitet zwar gern mit den 
N ordam erikanern zusammen, eine staatlidie Zemen
tierung ihrer ohnehin sdion m äditigen Position 
w ünsdit m an jedodi nidit.

Die Abneigung des US-State Department gegen den 
Integrationsstatus ging auf Grund von Interventionen 
im Kongreß zeitweise so weit, daß jiordamerikanisdie 
Finanzmittel für derartig privilegierte Industrien nidit 
bereitgestellt werden sollten. Im Fallé der als Inte
grationsindustrie geplanten Ätznatronfabrik in N ica
ragua hat man sidi mit dem nordam erikanisdien Aus
landshilfeamt inzwisdien geeinigt, so daß es zu einer 
finanziellen und beratungsm äßigen Zusammenarbeit 
kommen kann.

In offiziellen zentralamerika.nisdien Kreisen wie audi 
im zuständigen CEPAL-Aussdiuß steht man auf dem 
Standpunkt, daß für Zentralam erika kontrollierte 
M onopolstellungen besser seien als unkontrollierte, 
zu denen sidi die Großbetriebe nadi einiger Zeit 
w ahrsdieinlidi ohnehin durdikäm pfen würden. Die 
Gewährung des Integrationsstatus sollte jedodi auf 
wenige, im besonderen Maße förderungswerte Pro
duktionen besdiränkt bleiben. Die vom Exekutivrat 
ausgearbeiteten Kriterien lagen auf dieser Linie, mo
difizierten audi teilweise die CEPAL-Kriterien. Bei
spielsweise w ar es nidit mehr erforderlidi, daß die 
Ausnutzung der M indestkapazität eines antragstellen
den Unternehmens das Potential des g e s a m t e n  
zentralam erikanisdien M arktes benötigte, sondern 
man forderte lediglidi, daß die Belieferung zumindest 
eines zweiten Landes zur w irtsdiaftlidien Auslastung 
der Kapazität notwendig war.

Die W irtsdiaftsm inister der zentralam erikanisdien 
Länder und ihre Fadiberater versuditen  auf der für 
die erste Vergebung des Integrationsstatus angesetz
ten M inisterratssitzung im Januar 1963, die alte Kon
zeption der Integrationsindustrien oder besser, den 
Restbestand davon in  einem ersten Protokoll zum 
Abkommen über die zentralam erikanisdien Integra

tionsindustrien zu retten. Sie versuditen  im Artikel 1 
eine Brüdie zw isdien dem Freihandelsprinzip des Ge
neralvertrags und den vorgesehenen „antimarktwirt- 
sdiaftlidien" Privilegien zu sdilagen: Als oberstes 
Prinzip w urde festgelegt, daß die gewährten Vorteile 
den freien H andelsaustausdi in der Region weder 
verringern nodi begrenzen dürften. Diese Formulie
rung sollte offiziellen Äußerungen zufolge die Föi- 
derungsfunktion des Integrationsstatus sdiärfer her
aussteilen. Tatsädilidi fragt man sidi jedodi, wie diese 
Formel beispielsweise m it der im A rtikel 3 festgeleg
ten Zehnjahres-Sdiutzzollvorsdirift gegen inländisdie 
M itbewerber in Übereinstimmung gebradit werden 
kann.

In A rtikel 27 wurde im Zusammenhang mit der Ge
nehmigung des Integrationsstatus für weitere Unter
nehm ungen der gleidien Brandie u. a. vorgesehen, 
daß mindestens 60 “/o der A ktien in  Zentralamerika 
öffentlidi angeboten und mindestens 30 “/o von Zen
tralam erikanern fest gezeidinet w erden mußten. So 
verständlidi diese Vorsdirift in ihrer Konzeption war, 
so sprid it dodi v ie l für die Auffassung, daß in Anbe- 
trad it der Kapitalsituation Zentralam erikas mit dieser 
zwingenden V orsdirift die Gründung zweiter Integra
tionsfabriken praktisdi ausgesdilossen ist.

Um die Ratifizierung dieses ersten Protokolls über die 
Integrationsindustrien zu U n t e r s t ü t z e n  und damit end- 
lid i für die zwei ersten Industrien, eine bereits 
arbeitende Reifenfabrik bei Guatemala sowie eine in 
V orbereitung befindlidie Ätznatronfabrik bei Mana
gua, Nicaragua, den Förderstatus in Kraft treten zu 
lassen, nahm der Exekutivrat eine weitere Förde
rungskategorie in  Form e i n e s  „Spezial-Förderungs- 
system s“ in das Protokoll auf. Diese w ar von salva- 
doreanisdien Kreisen ursprünglidi als Alternative zu 
den Integrationsindustrien gedadit und vermied nidit 
nur den entsdieidenden N aditeil der Monopolsdiaf- 
fung im Binnenmarkt, sondern verstärkte geradezu 
die Konkurrenz zwisdien gleidiartigen Produzenten. 
Die Förderung besteht aus einem Sonder-Zollsdiutz, 
der über die bereits auf einem red it beadxtlidien 
N iveau vereinbarten zentralam erikanisdien Außen
zölle hinausgeht. Dieser t r i t t  auf Vorsdilag Costa 
Ricas erst dann in Kraft, wenn die Antragsteller nadi- 
w eisen können, daß die regionale Produktion minde
s t e n s  die Hälfte der regionalen Nadifrage nadi dem 
betreffenden Erzeugnis zu angemessenen Preisen und 
Qualitäten, die ebenfalls vom zentralamerikanisdien 
Industrieforsdiungsinstitut überprüft werden sollen, 
befriedigen kann. Beide Förderungskategorien sollten 
sidi gegenseitig aussdiließen.

Dieses verhältnism äßig unkomplizierte Fördersystem 
erfreute sidi sofort des regen Zusprudis aus der Pri
vatw irtsdiaft. Insofern stellte es zumindest den

15) Informe de la  Octava Reunión del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano, San Salvador, 1963, S. 33, 
CEPAL E/CN. 12/CCE/303/Rev. 1.
16) Sistema especial de promoción de actividades productivas.

244 1964/VI



Giesedce: Industiialisienmgspölitik im Zentralamerikanischen Gemeinsamen Markt

„suspekten“ Integrationsstatus in den Schatten. Die 
Grenzen wurden jedodi ebenfalls auf der gleichen 
Sitzung — vor allem vom traditionellen Niedrigzoll
land Honduras — mit ernsthaften Hinweisen auf die 
volkswirtsdiaftlidien Folgen eines undimensionierten 
Zollsdiutzes markiert.

Der Exekutivrat hatte diesen zweiten, zweifellos 
systemgerediteren Förderstatus vor allem audi des
wegen in das gleidie Protokoll hineingenommen, weil 
ihm nunmehr die Möglidikeit einer Abstufung der 
Privilegien möglidi wurde. Man konnte auf diese 
Weise den Status der Integrationsindustrien für we
nige Basisindustrien reservieren. Das Unbehagen über 
die Integrationsindustrien indessen blieb. Die feste 
Zusage des Ministerrats, sofort nadi erfolgter Rati
fizierung des Protokolls (die bis heute n id it erfolgt ist) 
an eine Revision des grundlegenden Abkommens über 
die Integrationsindustrien herangehen zu wollen, hat 
ebensowenig geholfen wie eine andere Entsdieidung 
des Ministerrats von Ende Januar 1964: Salvadoreani- 
sdie Kreise hatten in der Vergangenheit zum Aus
drude gebradit, daß man die Anwendung des Integra
tionsstatus dadurdi ersdiweren wollte, daß von ihrer 
Seite kein Antrag auf Genehmigung einer Integra
tionsindustrie gestellt und damit entsprediend der 
Generalklausel im Abkommen der weitere Ausbau 
dieses Systems lahmgelegt werden sollte. Der M ini
sterrat legte nunmehr die strittige Formel des Ab
kommens von 1958 dahingehend aus, daß kein Land 
eine zweite Integrationsindustrie der g l e i c h e n  
Brandie erhalten sollte, bevor n id it jedes einzelne 
Land zumindest eine Industrie der gleidien Brandie 
bekommen hat. Ausdrücklidi wird darauf hingewie
sen, daß ein einzelnes Land ohne w eiteres mehrere 
— versdiiedene — Integrationsindustrien erhalten 
könnte, audi wenn ein Land nodi keine Integrations
industrie erhalten hätte.

Diese standortpolitisdie Konzession konnte sicherlich 
verantwortet werden, weil das Schutzinteresse der 
standortmäßig benaditeiligten Länder bereits im Ge
setz über die einheitlidie Fiskalförderung *’) ausrei
diend berücksiditigt wurde. Demnadi brauchten die 
einzelnen Länder während der ersten sieben Jahre 
bei der Gewährung der Steuer- und Zollvorteile keine 
Rücksicht auf bereits in den Nachbarländern existie
rende Konkurrenzindustrien zu nehmen. Honduras 
und Nicaragua durften überdies längere Förderungs
fristen als die anderen Länder gewähren.

INVESTITIONSLENKUNG ÜBER DIE 
ZENTRALAMERIKANISCHE INTEGRATIONSBANK

Weder bei der CEPAL noch bei den neuen zentral- 
amerikanischen Behörden möchte man den Kern der 
Integrationsindustrien, eben den Marktschutz für Pro
duktionen von regionaler Bedeutung, völlig preis
geben. Die Attraktion des sofortigen Freihandels 
würde nacii Auffassung dieser Kreise mit einiger

Sicherheit schon bald nach der W iederbelebung der 
W irtschaftstätigkeit in Zentralam erika zu Doppelinve
stitionen führen, w ie sie innerhalb der N ationalw irt
schaften bereits bestehen, und damit den W irtschaft
lichkeitseffekt des Gemeinsamen M arktes im überaus 
wichtigen Industriebereich gefährden. Ebensowenig 
möchte man in diesem Bereich die Standortwahl gänz
lich privatwirtschaftlichen M otiven überlassen. Da 
man gegenwärtig die einflußreichen in- und auslän
dischen Kritiker nicht überzeugen kann, ist man zu 
beschränkten Revisionen bereit (obwohl nur noch 
wenig Spielraum bleibt, ohne den Kern der Konzep
tion anzutasten) und versucht im steigenden Maße 
die gleichen ordnungspolitischen Ziele über andere 
Institutionen, vor allem über die neugegründete zen
tralamerikanische Integrationsbank ®̂) zu verfolgen. 
W egen der außerordentlichen Knappheit an Investi
tionskapital erw artet man hier eine gute Hebel
wirkung.

Die Bank, die formell am 30. Mai 1961 gegründet wur
de, soll nach ihren Statuten die wirtschaftliche Integra
tion und eine ausgeglichene Wirtschaftsentwicklung 
in den einzelnen Ländern unterstützen. Die auch hierin 
zum Ausdruck kommende Förderung der wirtschaft
lich schwächeren Länder innerhalb der Region wurde 
durch die W ahl des Standortes der Bank, Tegucigalpa, 
Honduras, unterstrichen. Die Bank soll neben der 
Finanzierung von wirtschaftlichen Infrastrukturpro
jekten und Industrien, soweit sie von regionaler Be-! 
deutung sind, besonders auch Beratungshilfe auf tech
nischem und adm inistrativem Gebiete leisten. In jüng
ster Zeit wird eine besondere Projektabteilung aufge- 
baut, die beleihungsreife Projekte aufspüren und bis 
zum Gründungsstadium entwickeln soll. Die Bestim
mung der Geschäfspolitik der Bank liegt bei einem 
Gouvem eursrat, dem die W irtschaftsminister und Zen
tralbankpräsidenten der M itgliedsländer angehören, 
also einem Gremium, dessen eine Hälfte mit dem 
zentralamerikanischen W irtschaftsrat identisch ist und 
dessen andere die konservative Richtung der Noten
banken vertritt. Die Geschäftsleitung wird von einem 
vom Gouverneursrat gewählten Präsidenten und fünf 
Direktoren (je einer pro Mitgliedsland) wahrgenommen.

Da die Bank auf Grund ihrer Statuten bei der Pro
jektprüfung relativ  harte M aßstäbe anlegt, scheint 
ihr Hauptproblem gegenwärtig weniger im finanziel
len Bereich zu liegen — umfangreiche Kredite wurden 
zu günstigen Bedingungen zum Teil aus den Mitteln 
der Allianz für den Fortschritt von der Interam erika
nischen Entwicklungsbank sowie auch vom nordame
rikanischen Auslandshilfeamt gew ährt —, sondern im 
personellen Sektor. Trotz der Hilfe zahlreicher regio
naler und internationaler Institutionen w ar es schwie
rig, in kurzer Zeit kompetente M itarbeiter für die 
Bank in Tegucigalpa zu gewinnen und einen funk
tionsfähigen Arbeitsstab zu schaffen. Da Bankfach
leute mit industriellen Kenntnissen in Lateinamerika

17) Vgl. Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al 
Desarrollo Industrial, a. a. O.

18) Banco Centroamericano de Integración Económica, Teguci
galpa, Honduras, Stammkapital 20 Mill. $.

1964/VI 245



Giesedce: Industrialisierungspolitik im Zentralamerikanisdien Gemeinsamen Markt

n id it anzutreffen sind, mußte man auf Juristen, W irt- 
sdiaftler und Ingenieure zurückgreifen. Die Aufgaben
stellung w ar neuartig, delikat und angesidits der 
mangelhaften Unterlagen außerordentlidi sdiwierig. 
Dennodi ha t die Bank es verstanden, sidi in kurzer 
Zeit den Ruf einer unabhängigen, sadilid i fundiert 
arbeitenden Institution zu erwerben, deren Rat und 
gutaditlidie Äußerung man bei vielen versdiiedenen 
Anlässen anfordert.

In den versdiiedenen Stadien der Projektprüfung und 
Genehmigung haben die in Tegucigalpa anwesenden 
V ertreter aller V ertragsstaaten genügend Gelegenheit, 
im Rahmen der gegebenen ordnungspolitisdien Ridit- 
linien für die Kreditvergabe eine beweglidie Kredit
politik zu entwidceln, diese auf ihre W irkung hin zu 
kontrollieren und relativ  unabhängig durdizusetzen. 
Es spricht vieles dafür, daß sidi in  Zukunft zu die
sem Zwedc eine enge Zusammenarbeit zwisdien dem 
zentralam erikanisdien Planungsamt, dem zentralam e
rikanisdien Industrieforsdiungsinstitut und der In te
grationsbank in Tegucigalpa entwidceln wird.

Für die regionale wie nationale Industrialisierungs
politik wird ferner die geplante engere Zusam
m enarbeit der Integrationsbank mit den nationalen 
Entwidclungsinstituten von Bedeutung sein. Auf Grund 
des Ansehens, das sidi die Bank in kurzer Zeit inner
halb und außerhalb Zentralam erikas erw erben konnte, 
und auf Grund ihrer Verbindungen zu den bedeu
tendsten ausländischen und internationalen Kredit
gebern, wird sie sich mehr und m ehr zu einer Treu
handbank für Industrie- und Infrastrukturinvestitionen 
in Zentralam erika entwickeln. In dieser Rolle w ird sie 
nicht nur die bisherige Tätigkeit der nationalen In
stitute in der regionalen Ebene ergänzen, sondern 
m ittelbar auch Einfluß auf die nationalen und lokalen 
Industrialisierungsvorhaben gewinnen.

IiNVESTITIONSPLÄNE IN DER SCHUBLADE

Die zentralamerikanische W irtschaftsintegration ist 
bisher red it gut — für manchen Beobachter über 
Erwarten gut — vorangekommen. Dabei mißt man 
den Erfolg nicht nur am sichtbar verbesserten Straßen
netz oder der gleichfalls verbesserten Energieversor
gung, sondern läßt sich von den sprunghaft gestiege
nen Zahlen für den innerzentralamerikanischen Han
delsaustausch beeindrucken. Die Tatsache, daß sich aus 
dem kleinen Grenzhandel von 8,3 Mill. $ im Jahre 
1950 ein Handelsaustausch von über 66 Mill. $ im 
Jahre  1963 entwickelt hat, dagegen aber der Anteil 
der industriellen Wertschöpfung am Sozialprodukt 
Zentralam erikas im gleichen Zeitraum nur von 12 auf 
etwa 13 “/o stieg, läßt darauf schließen, daß sich die 
Integrationsbem ühungen und besonders die Bildung 
des Gemeinsamen M arktes zunächst in einer besseren 
Ausnutzung der v o r h a n d e n e n  Produktionskapa
zitäten auswirkte und nicht so sehr in  einer A nkur
belung neuer Produktionen.

Die zentralamerikanische W irtschaft steht noch allzu 
sehr un ter dem Eindruck der Außenhandelsdepression, 
deren H öhepunkt nunm ehr jedoch überwunden 
scheint. Die vor etwas m ehr als einem Jahrzehnt auf
genommene planmäßige Investitionstätigkeit des 
Staates vor allem im Bereich der sozialen und wirt
schaftlichen Infrastruktur hat selbst bei großzügiger 
Unterstützung aus dem Auslande keine Dimensionen 
erreicht, die den Rückgang der privaten Geschäfts
tätigkeit hätte  kom pensieren können. Andererseits 
konnten sich diese für die w eitere Wirtschaftsentfal
tung lebenswichtigen Strukturinvestitionen — mit 
Ausnahme des Verkehrs- und Energiesektors — nodi 
nicht entscheidend auswirken.

Damit ist der Staat in den letzten Jahren aus seiner 
N achtwäthterrolle herausgetreten und zu einem widi
tigen Faktor im W irtsdiaftsleben Zentralamerikas ge
worden. In privatwirtschaftlichen Kreisen beobachtet 
man das mit abw artender Skepsis bis zu offener Sorge. 
Man sieht nicht so sehr den ideologischen Aspekt 
dieser Entwicklung, sondern den personellen. Bevor 
die Zurückhaltung bei industriellen Invesititionen auf
gegeben wird, wird man sehr sorgfältig beobaditen, 
w ie die neuen W irtschaftsverwaltungen in sachlicher 
und charakterlicher H insidit mit ihren neuen Aufgaben 
fertig werden.

Viele Anzeichen deuten darauf hin, daß der Start
schuß für eine industrielle Expansion von interessier
ten  ausländischen Firmen ausgehen wird. Schon jetzt 
zeichnet sich ein reges Interesse nordamerikanischer 
und auch japanischer Firmen am Gemeinsamen Markt 
Zentralam erikas ab. Angesichts der traditionell freund
lichen Einstellung, die man in Zentralamerika gegen
über dem Auslandskapital hat, w ird es zu einer leb
haften Zusammenarbeit zwischen in- und ausländi
schen Gruppen kommen. Sowohl im regionalen wie 
im nationalen Bereich w urden und werden zahlreidie 
interessante und durchaus realisierbare Projekte ent
wickelt. W as offensichtlich noch fehlt, ist die nadihal- 
tige Verbesserung der Außenhandelssituation, die bis 
heute fast magisch bis in die entlegenste Zelle der 
zentralamerikanischen W irtschaft hineinwirkt.

Die Gefahren einer hastigen, unausgeglichenen Indu
strialisierung können nach Auffassung zahlreidier 
W irtschaftspolitiker einen großen Teil der Produkti- 
v itäjsvorteile des Gemeinsamen M arktes annullieren. 
Vielleicht lag der positive A spekt der jahrelangen 
Rezession darin, daß man sich in Zentralamerika an 
einen Tisdi setzte und das Instrumentarium des Ge
meinsamen M arktes recht vollständig entwickelte und 
offenbar auch schon mit dem sich einschleichenden 
Perfektionismus fertig wurde. Der institutioneile Rah
men ist trotz Fortbestehens einzelner Meinungsver
schiedenheiten hinreichend vorbereitet und scheint 
die Gewähr für eine organische Industrialisierung zu 
geben.
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